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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wer vor  einer  größeren Gestaltung rechtliche Sicherheit  möchte,  kann

beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft beantragen. Dafür fällt na-

türlich eine Gebühr an.

Streit  entsteht  (unter  anderem),  wenn  mehrere  Personen  gemeinsam

einen noch nicht verwirklichten Sachverhalt zur Prüfung stellen. Genau

dazu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 3.7.2025 (Az: IV R 6/23) ei-

ne wichtige Klarstellung getroffen. Im Ausgangsfall hatten acht Beteilig-

te gemeinsam eine verbindliche Auskunft zu einer geplanten Umstruk-

turierung beantragt. Das Finanzamt erteilte zwar inhaltsgleiche Schrei-

ben an alle Beteiligten, setzte aber gegenüber jeder Person gesondert

die  Höchstgebühr  fest.  Dagegen wehrten sich  die  Antragsteller  erfolg-

reich.

Bereits das Finanzgericht Münster hatte mit Urteil vom 8.2.2023 (Az: 6 K

1330/20 AO) entschieden, dass nur eine Gebühr erhoben werden darf.

Der  Bundesfinanzhof  hob  das  Urteil  zwar  aus  verfahrensrechtlichen

Gründen  teilweise  auf,  erklärte  die  acht  Gebührenbescheide  aber  in

der Sache für rechtswidrig. Es darf schlicht nur eine einzige Gebühr an-

fallen, wenn die verbindliche Auskunft gegenüber mehreren Antragstel-

lern  einheitlich  erteilt  wird.  Entscheidend  ist  also  nicht  die  Zahl  der

Schreiben, sondern der Inhalt und die gleiche Bindungswirkung für alle

Beteiligten.

Für die Praxis ist das wichtig: Bei einem gemeinsamen Antrag auf eine

einheitliche  verbindliche  Auskunft  darf  das  Finanzamt  die  Gebühr  nur

einmal festsetzen. Alle Antragsteller haften dann allerdings als Gesamt-

schuldner.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre.

Kirchberger & Petri Steuerberatungsgesellschaft mbH

Preußerstraße 18, 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190

kirchberger@kirchberger-petri.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.05.2026

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 15.05.  für  den Eingang der
Zahlung.

15.05.2026

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 18.05.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2026

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai ergibt
sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.05.2026.

Kirchensteuerpflicht: Anforderungen an die
Ermittlungen zur Kirchenmitgliedschaft

Nur  Kirchenmitglieder  müssen  Kirchensteuern  zahlen.  Wer  Mitglied  ei-
ner Kirche ist, bestimmen die Kirchen im Rahmen der Verfassung selbst.
Die  einschlägigen  Regelungen  gehören  zu  den  "eigenen  Angelegenhei-
ten" der Religionsgesellschaften im Sinne von Artikel  140 des Grundge-
setzes und Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung. Daher dürfen Fi-
nanzgerichte (FG) den Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen des in-
nerkirchlichen Rechts nicht nach ihren eigenen Vorstellungen auslegen,
sondern sie müssen diese so anwenden, wie dies die maßgeblichen in-
nerkirchlichen  Stellen  tun.  Das  gilt  auch  für  die  Regelungen  über  den
Wiedereintritt  eines  ehemaligen  Kirchenmitglieds,  wie  der  Bundesfi-
nanzhof (BFH) jetzt entschieden hat.

Ein Mann hatte sich gegen die vom Kirchensteueramt für die Jahre 2012
bis  2018  festgesetzte  evangelische  Kirchensteuer  gewandt.  Er  konnte
nachweisen, dass er 1973 aus der Kirche ausgetreten war. Das Kirchen-
steueramt  ging  jedoch  von  einem  Wiedereintritt  des  Klägers  im  Jahr
1985  aus.  Es  stützte  sich  dabei  vor  allem  auf  eine  alte  Karteikarte  und
auf den Umstand, dass der Kläger über viele Jahre hinweg Kirchensteuer
gezahlt hatte. Das FG München bejahte den Wiedereintritt und wies die
Klage ab.

Der BFH hat das Urteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. Die
Feststellungen des FG zum innerkirchlichen Recht reichten nicht aus, um
einen Wiedereintritt zu begründen. Im zweiten Rechtsgang wird das FG
nun klären müssen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein ehema-
liges  Kirchenmitglied,  das  seinen  damaligen  Hauptwohnsitz  in  Baden-
Württemberg  hatte,  einen  Wiedereintritt  in  die  evangelische  Kirche  ge-
genüber einem bayerischen Pfarrer erklären konnte.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 30.10.2025, X R 28/22

Datenschutzverstoß: Zuerst beim Finanzamt geltend
zu machen

Ein  Finanzamt  gibt  die  Telefonnummer  des  Ehemannes  einer  Steuer-
pflichtigen an die Senatsverwaltung für Finanzen weiter. Die Ehefrau wit-
tert einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und klagt auf
Schadensersatz  nach  Artikel  82  der  Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO). Der Bundesfinanzhof (BFH) hält die Klage für unzulässig.

Hintergrund  war,  dass  die  Frau  ihr  Schadensersatzbegehren  direkt  ge-
richtlich geltend gemacht hatte. Nach Ansicht des BFH setzt die gerichtli-
che  Geltendmachung eines  Anspruchs  auf  Schadensersatz  nach Artikel
82 DS-GVO aber voraus, dass dieser zuvor bei dem für die Datenverar-
beitung  verantwortlichen  Finanzamt  geltend  gemacht  wird.  Denn  fehle
es an einer vorherigen Ablehnung des Anspruchs seitens der Finanzbe-
hörde,  mangele  es  an  der  für  eine  Klageerhebung  notwendigen  Be-
schwer des Steuerpflichtigen. Eine ohne vorherige Ablehnung erhobene
Klage  sei  daher  unzulässig.  Vielmehr  müsse  dem  Finanzamt  zuvor  au-
ßergerichtlich die Gelegenheit gegeben werden, den Anspruch auf Scha-
densersatz zu prüfen und über ihn zu entscheiden.

Auch in einem bereits anhängigen Gerichtsverfahren, in dem es um Ver-
stöße gegen datenschutzrechtliche Regelungen geht, könne das bisheri-
ge  Vorbringen damit  nicht  einfach um ein  Schadensersatzbegehren er-
weitert werden. In diesem Fall geht der BFH von einer unzulässigen Kla-
geerweiterung aus.
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Im zugrunde liegenden Fall hatte auch schon das Finanzgericht die Scha-
densersatzklage  abgewiesen,  allerdings  mit  anderer  Begründung.  Es
hatte keinen Schaden der Steuerpflichtigen erkennen können.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 15.09.2025, IX R 11/23

Kirchensteuerfestsetzung wegen fehlenden
Datenabgleichs aufzuheben

Gleicht das Finanzamt elektronisch übermittelte Daten der Meldebehör-
de in Bezug auf die Zugehörigkeit zu einer Kirche nicht mit den Angaben
in den Einkommensteuererklärungen ab,  muss es bestandskräftige Kir-
chensteuerfestsetzungen  nach  §  175b  Absatz  1  Abgabenordnung  (AO)
aufheben. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger trat 2017 aus der Kirche aus. Die Meldebehörde übermittelte
den Kirchenaustritt und in der Folgezeit die fehlende Kirchenzugehörig-
keit des Klägers an das Bundeszentralamt für Steuern, das diese Daten
bei  der  Bildung  der  elektronischen  Lohnsteuerabzugsmerkmalen  (ELS-
tAM) berücksichtigte. Die Arbeitgeberin des Klägers nahm daraufhin kei-
nen Abzug von Kirchenlohnsteuer mehr vor und übermittelte dies sowie
die zugrunde liegenden Kirchensteuermerkmale im Rahmen der elektro-
nischen Lohnsteuerbescheinigungen an die Finanzverwaltung.

In  seinen  Einkommensteuererklärungen  für  die  Streitjahre  2017  bis
2020 gab der Kläger weiterhin eine Kirchenzugehörigkeit an. Das Finanz-
amt  nahm  bei  der  Bearbeitung  der  Erklärungen  in  Bezug  auf  die  Kir-
chenzugehörigkeit keinen Abgleich dieser Angaben mit den gespeicher-
ten  ELStAM  und  den  elektronischen  Lohnsteuerbescheinigungen  vor
und setzte entsprechend Kirchensteuer fest. Nach Bestandskraft der Be-
scheide beantragte der Kläger für 2017 eine Änderung und für die übri-
gen  Streitjahre  eine  Aufhebung  der  Kirchensteuerfestsetzungen.  Dies
lehnte das Finanzamt ab, da keine Änderungsvorschrift eingreife.

Das FG Münster hat der hiergegen erhobenen Klage stattgegeben.

Eine Änderung könne zwar  nicht  auf  §  129 AO gestützt  werden,  da ein
Fehler in der Sachverhaltsermittlung vorliege und damit gerade keine of-
fenbare  Unrichtigkeit.  Wegen  der  falschen  Angabe  der  Kirchenzugehö-
rigkeit  in  den  Steuererklärungen  liege  ein  grobes  Verschulden  des  Klä-
gers vor, das eine Änderung zu seinen Gunsten nach § 173 Absatz 1 Nr.
2 AO ausschließe.

Allerdings  ergebe  sich  ein  Anspruch  des  Klägers  auf  Änderung  bezie-
hungsweise Aufhebung der Kirchensteuerfestsetzung aus § 175b Absatz
1  AO.  Nach  dieser  ab  2017  geltenden  Vorschrift  ist  ein  Steuerbescheid

zu ändern, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbe-
hörden  übermittelte  Daten  bei  der  Steuerfestsetzung  nicht  oder  nicht
zutreffend berücksichtigt wurden.

Zu den hiervon erfassten Daten gehöre nach § 39e Einkommensteuerge-
setz (EStG) auch ein Kirchenaustritt, der im Streitfall tatsächlich von der
Meldebehörde  an  das  Bundeszentralamt  für  Steuern  übermittelt  wor-
den sei. Dabei spiele es keine Rolle, dass diese Vorschrift die Bildung der
Lohnsteuerabzugsmerkmale regele.  Denn die hierfür übermittelten Da-
ten  dürften  nach  §  39e  Absatz  10  EStG  auch  für  die  Steuerfestsetzung
verarbeitet werden.

§  175b  Absatz  1  AO  sei  nicht  dahingehend  einschränkend  auszulegen,
dass  nur  für  die  Steuerfestsetzung  übermittelte  Daten  erfasst  seien.
Dass die  Finanzverwaltung diese Daten in  der  Praxis  nur  für  das Lohn-
steuerabzugsverfahren automatisiert verarbeitete, aber nicht im Veran-
lagungsverfahren, sei für diese Gesetzesauslegung nicht von Bedeutung.
Anderenfalls  könnte  die  Finanzverwaltung  durch  die  Gestaltung  ihrer
Datenverarbeitungsvorgänge über die Anwendbarkeit einer Änderungs-
vorschrift entscheiden. Dies sei nicht mit der Intention des Gesetzgebers
vereinbar  und  widerspräche  dem  rechtsstaatlichen  Grundsatz  der  Ge-
waltenteilung.

Darüber  hinaus  könne  auch  auf  die  Übermittlung  der  elektronischen
Lohnsteuerbescheinigung  durch  die  Arbeitgeberin  abgestellt  werden.
Dem  stehe  nicht  entgegen,  dass  die  Kirchenzugehörigkeit  des  Klägers
nicht  in  den Verantwortungsbereich der  Arbeitgeberin  falle.  Denn dies,
so das FG,  sei  keine Voraussetzung für  die  Anwendung des §  175b Ab-
satz 1 AO.

Da das Finanzamt die übermittelten Daten bei  der Festsetzung der Kir-
chensteuer  nicht  berücksichtigt  habe,  bestehe  eine  Änderungspflicht.
Die  Verletzung  von  Mitwirkungspflichten  durch  den  Kläger  sei  hierfür
ohne Bedeutung.

Die  vom FG zugelassene Revision ist  beim Bundesfinanzhof  unter  dem
Aktenzeichen X R 3/26 anhängig.

Finanzgericht  Münster,  Urteil  vom  24.10.2025,  4  K  884/23  Ki,  nicht
rechtskräftig
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Unternehmer

E-Rechnung: Steuerberaterkammer beantwortet
Fragen

Die  Bundessteuerberaterkammer  (BStBK)  hat  einen  FAQ-Katalog  zur  E-
Rechnung  veröffentlicht.  Dieser  gibt  Antworten  auf  grundlegende  Fra-
gen  zur  Einführung  sowie  zur  GoBD-konformen  Ablage,  Aufbewahrung
und  Löschung  und  bietet  Orientierung  für  Eingangs-  und
Ausgangs­prozesse.

Wie die  BStBK weiter  mitteilt,  liegen Schwerpunkte auf  der  praktischen
Umsetzung  in  den  E-Rechnungs-Eingangsprozessen  (Empfang,  techni-
sche  und  inhaltliche  Prüfung,  Kontierung,  Zahlungsanweisung,  Bean-
standungen  von  E-Rechnungen)  sowie  in  den  E-Rechnungs-Ausgangs-
prozessen  (inhaltliche  Grundlage,  syntaktische  Erstellung,  Versand,  Be-
richtigungen, Besonderheiten bei Barzahlung, Dauerrechnungen, Anzah-
lungen und Schlussrechnungen).

Den  FAQ-Katalog  zur  Einführung  der  verpflichtenden  E-Rechnung  für
Umsätze  zwischen  inländischen  Unternehmern  zum  01.01.2025  steht
auf den Seiten der BStBK zum Abruf bereit (https://www.bstbk.de/downl
oads/bstbk/steuerrecht-und-rechnungslegung/fachinfos/BStBK_FAQ_E-R
echnung_final.pdf).

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 17.03.2026

Firmenname: Gesellschaft kann Eintragung in
Versalien fordern

Es kann ermessensfehlerhaft sein, wenn ein Firmenname ins Handelsre-
gister  eingetragen  wird,  ohne  dass  die  von  der  Gesellschaft  verwende-
ten Schreibweise in Versalien übernommen wird.  Das hat das Oberlan-
desgericht  (OLG)  Frankfurt  am  Main  entschieden  und  das  Registerge-
richt zur Korrektur angewiesen.

Eine GmbH Co. KG wendet sich dagegen, dass ihr Firmenname im Han-
delsregister  entgegen  der  von  ihr  verwendeten  Form  in  Versalien  dort
mit  einem  Großbuchstaben  am  Anfang  und  nachfolgenden  Kleinbuch-
staben eingetragen wurde. Der Eintrag der persönlich haftenden Gesell-
schafterin,  die  denselben  Namen  trägt,  erfolgte  dagegen  in  Versalien.
Die  Korrekturbitte  des  Notars  hatte  das  Registergericht  abgelehnt.  Es
hatte  darauf  verwiesen,  dass  der  Groß-/Kleinschreibung  keine  Kenn-
zeichnungskraft  zukomme;  das  Registergericht  sei  auch  nicht  an  eine
bestimmte Schreibweise gebunden.

Das  OLG  hat  auf  die  Beschwerde  hin  das  Registergericht  angewiesen,
die  beantragte  Berichtigung  der  Schreibweise  der  Firma vorzunehmen.

Zwar  habe  die  bloße  besondere  Schreibweise/grafische  Gestaltung
grundsätzlich  keine  namensrechtliche  und  damit  auch  keine  firmen-
rechtliche  Relevanz,  erläutert  das  OLG.  Entsprechend  bestehe  grund-
sätzlich kein Anspruch einer Gesellschaft auf Eintragung der Firma in ei-
ner  besonderen  Schreibweise/grafischen  Gestaltung.  Das  Registerge-
richt könne vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen über die Fassung
der Eintragung entscheiden.

Hier  entspreche  die  Eintragung  in  der  gewählten  Fassung  jedoch  nicht
mehr  einer  pflichtgemäßen  Ermessensausübung.  Das  Registergericht
habe nicht alle für die Ermessensausübung maßgeblichen Umstände in
seine Entscheidung eingestellt.

Unberücksichtigt geblieben sei bereits, dass die persönlich haftende Ge-
sellschafterin der Gesellschaft in der korrekten Schreibweise im Register
eingetragen worden sei. Handelsregisterdaten würden zudem von Ban-
ken-, KYC- und ERP-Plattformsystemen automatisiert übernommen. Da-
mit werde die einmal verlautbarte Schreibweise in Drittsystemen unver-
ändert  fortgeschrieben,  etwa  in  Rechnungen,  Zahlungsabgleichen  und
Onboarding-Prozessen.  Folglich  treffe  die  Annahme  des  Registerge-
richts,  die  Gesellschaft  könne  im  Geschäftsverkehr  die
Groß-/Kleinschreibung  "beliebig"  wählen,  nicht  zu  und  sei  realitätsfern.
In  den  meisten  Fällen  könne  vielmehr  die  Schreibweise,  die  von  den
Plattformen  automatisiert  aus  dem  Handelsregister  gezogen  würde,
nicht geändert werden, sodass es der Gesellschaft gerade nicht freiste-
he,  eine  andere  als  die  vom  Registergericht  bei  der  Eintragung  vorge-
nommene Schreibweise in dem für sie maßgeblichen Geschäftsverkehr
zu verwenden.

Zu berücksichtigen ist laut OLG auch, dass die Banken seit Oktober 2025
bei  einer  Überweisung  Name  und  IBAN  des  Zahlungsempfängers  mit
den hinterlegten Informationen des Kontos abgleichen müssten. Stimm-
ten  Namen und IBAN nicht  überein,  gebe  die  Bank  eine  Warnmeldung
aus oder für die Überweisung nicht aus, sodass es zu erheblichen Zah-
lungsverzögerungen  kommen  könne.  Mit  der  Eintragung  der  Gesell-
schaft in der von ihr gewählten Form der Schreibweise ließen sich diese
unnötigen Schwierigkeiten im Rahmen des Identitätsnachweises vermei-
den.

Registerrechtlich  maßgebliche  Gründe,  die  gegen  die  von  der  Gesell-
schaft beantragten Schreibweise sprechen würden, sieht das OLG nicht.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 31.10.2025, 20 W
194/25, unanfechtbar
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Arbeitnehmerfinanzierte Pensionszusagen:
Steuerliche Anerkennung erleichtert

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die steuerliche Anerkennung von arbeit-
nehmerfinanzierten Pensionszusagen für  angestellte  Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH in einigen Punkten erleichtert. Zugleich zeigte
er auch die Grenzen auf.

Werde  die  einem  solchen  Geschäftsführer  zugesagte  Pension  aus-
schließlich durch Umwandlung des für die Geschäftsführertätigkeit ver-
einbarten  Entgelts  finanziert,  solle  die  Zusage  auch  dann  fremdüblich
und  damit  grundsätzlich  steuerlich  anzuerkennen  sein,  wenn  sie  ohne
Einhaltung  einer  Probezeit  und  unmittelbar  oder  kurze  Zeit  nach  Neu-
gründung der Gesellschaft erteilt worden ist, so der BFH. Voraussetzung
für  diese Erleichterungen sei  aber  stets,  dass  für  den Arbeitgeber,  also
für die Gesellschaft, kein signifikantes Risiko besteht, die künftigen Ver-
sorgungsansprüche  des  Geschäftsführers  mitfinanzieren  zu  müssen
(zum  Beispiel  aufgrund  der  Gewährung  einer  Garantieverzinsung,  die
über dem risikoarmen Marktzins liegt).

Im  Streitfall  hatte  die  Klägerin,  eine  Unternehmergesellschaft  als  Son-
derform  der  GmbH,  ihrem  alleinigen  Gesellschafter  und  Geschäftsfüh-
rer, einem Arzt, eine Pensionszusage in Form einer Direktzusage erteilt.
Die  Versorgungsbeiträge  leistete  ausschließlich  der  Arzt  im Wege einer
monatlichen Gehaltsumwandlung.  Die  Klägerin  bildete in  den Streitjah-
ren  2012  bis  2017  hierfür  den  steuerlichen  Gewinn  mindernde  Pensi-
onsrückstellungen.

Das  Finanzamt  erkannte  diese  nicht  an,  weil  die  Pensionszusage  dem
Arzt  nach  seinem  60.  Geburtstag  gewährt  worden  sei  und  er  sie  sich
deshalb nicht habe "erdienen" können. Es behandelte die Zuführungen
zu  den  Pensionsrückstellungen  als  verdeckte  Gewinnausschüttungen
(vGA). Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte Er-
folg.

Der BFH hob das Urteil auf und verwies die Sache zurück an das FG. Eine
vGA sei zwar grundsätzlich für solche Versorgungszusagen auszuschlie-
ßen,  die  durch  Umwandlung  eines  Teils  des  (angemessenen)  Gehalts
ausschließlich vom Arbeitnehmer finanziert  werden und das Unterneh-
men  nicht  mit  Risiko-  und  Kostensteigerungen  belasten.  Unter  diesen
Voraussetzungen komme es auch nicht auf die Einhaltung einer Probe-
zeit, den Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft oder die altersabhän-
gige Erdienbarkeit der Pension an.

Allerdings reichten die bisherigen Feststellungen des FG im Streitfall un-
ter mehreren Gesichtspunkten nicht für eine abschließende Beurteilung

durch  den  BFH  aus.  Unter  anderem  sei  die  einem  Gesellschafter-Ge-
schäftsführer  erteilte,  auf  Entgeltumwandlung  beruhende Direktzusage
regelmäßig nicht ernstlich vereinbart und damit steuerlich nicht anzuer-
kennen,  wenn  der  Anspruch  auf  die  künftigen  Versorgungsleistungen
nicht insolvenzgesichert ist.

Da die Pensionszusage in zeitlicher Nähe zur erstmaligen Gehaltsgewäh-
rung vereinbart worden war, werde das FG darüber hinaus prüfen müs-
sen, ob tatsächlich eine ausschließlich vom Arbeitnehmer finanzierte Zu-
sage oder bei wirtschaftlicher Betrachtung unter Berücksichtigung einer
angemessenen Gesamtausstattung des Gesellschafter-Geschäftsführers
eine vom Arbeitgeber (mit)finanzierte Zusage vorliegt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.11.2025, I R 50/22
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Kapital-
anleger

Freistellung Kapitalertragsteuer: Auflage zur
MURI-Meldung aufgehoben

Die  in  den  Freistellungsbescheinigungen  gemäß  §  50c  Absatz  2  Satz  1
Nr.  1  Einkommensteuergesetz  enthaltene  Auflage,  wonach  Gläubiger
von Kapitalerträgen dem BZSt jährlich bis zum 31. Mai des auf den Zu-
fluss folgenden Kalenderjahres eine Meldung über jährlich zugeflossene
Kapitalerträge  vorzulegen  haben  (MURI-Meldung),  wird  per  Allgemein-
verfügung aufgehoben. Die Meldung muss künftig nicht mehr erfolgen.
Das teilt das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit.

Allerdings  gelte  das  nicht  für  Kapitalerträge  aus  sammel-  oder  sonder-
verwahrten Aktien, heißt es weiter.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 15.04.2026

Allianz nimmt Kürzungen bei fondsgebundenen
Riester-Renten zurück

Die Allianz macht bei vielen Kunden mit fondsgebundenen Riester-Ren-
ten einen Rückzieher:  Nach einem Grundsatzurteil  des Bundesgerichts-
hofs  (BGH),  das  einseitige  nachträgliche  Rentenkürzungen  untersagt,
hebt der Münchner Konzern frühere Kürzungen wieder auf. Nach Anga-
ben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg stellt die Allianz in be-
troffenen Verträgen den ursprünglich vereinbarten -  meist  deutlich hö-
heren - Rentenfaktor wieder her. Die Folgen des Urteils sollen sich nach
und  nach  in  aktualisierten  Standmitteilungen  und  auf  den  Konten  der
Versicherten  zeigen.  Insgesamt  geht  es  um rund  200.000  Verträge,  da-
von etwa 180.000 in der Anspar- und 20.000 in der Auszahlungsphase.

Der Rentenfaktor bestimmt,  wie viel  monatliche Rente pro 10.000 Euro
angespartem Kapital  gezahlt  wird.  Das Einlenken der  Allianz  zugunsten
der Vorsorgesparer dürfte Signalwirkung für andere Anbieter haben.

Die Allianz hat bei ersten Versicherten den Rentenfaktor bereits wieder
auf den ursprünglichen Wert angehoben. Zudem hat das Unternehmen
zugesagt,  bei  allen  Rentenversicherungen  mit  der  beanstandeten  oder
einer  inhaltsgleichen  Klausel  die  vorgenommenen  Absenkungen  voll-
ständig zurückzunehmen und sowohl Rentenfaktoren als auch laufende
Rentenleistungen in sämtlichen betroffenen Verträgen zu korrigieren.

Dies  soll  ausdrücklich  auch  für  Verträge  gelten,  die  sich  schon  in  der
Auszahlungsphase  befinden.  Für  Verträge,  die  seit  Januar  2026  neu  in
die Rentenphase gestartet sind, entsprächen die Rentenleistungen nach
Angaben  der  Allianz  bereits  den  Vorgaben  des  BGH.  Viele  Versicherte
profitieren davon, dass künftig wieder mit dem ursprünglich zugesagten

- und in der Praxis häufig um rund ein Drittel höheren - Rentenfaktor ge-
rechnet wird.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Allianz den Rentenfak-
tor in fondsgebundenen Riester-Verträgen nicht einfach per Allgemeiner
Versicherungsbedingungen  herabsetzen  darf,  ohne  sich  gleichzeitig  zu
verpflichten,  den  Faktor  bei  späteren  Verbesserungen  der  Rahmenbe-
dingungen  wieder  anzuheben  (Az.  IV  ZR  34/25).  Eine  solche  einseitige
Klausel benachteilige Kunden unangemessen.

Nach  früheren  Einschätzungen  der  Verbraucherzentrale  Baden-Würt-
temberg und des Bundes der Versicherten wurden entsprechende Klau-
seln  in  der  Niedrig-  und  Nullzinsphase  bei  Millionen  Verträgen  einge-
setzt.  Die  Verbraucherschützer  gehen  davon  aus,  dass  das  BGH-Urteil
nicht  nur  für  Allianz-Riester-Verträge  gilt,  sondern  sich  grundsätzlich
auch auf andere fondsgebundene Riester-, Rürup-, betriebliche und pri-
vate  Rentenversicherungen  übertragen  lässt,  die  bis  Mitte  der  2010er-
Jahre mit vergleichbaren Klauseln angeboten wurden. Ob andere Versi-
cherer  dem  Beispiel  der  Allianz  folgen  oder  erst  gerichtlich  dazu  ge-
zwungen werden müssen, ist derzeit noch offen.

Die Verbraucherzentralen empfehlen Versicherten, ihre Unterlagen ins-
besondere unter drei Gesichtspunkten zu prüfen:

Erstens,  ob  es  sich  um  eine  fondsgebundene  Rentenversicherung
handelt - entsprechende Hinweise finden sich im Antrag, in der Poli-
ce oder in den jährlichen Standmitteilungen, etwa durch den Verweis
auf Investmentfonds.
Zweitens,  ob der  Versicherer  in  der  Niedrigzinsphase ab etwa 2010
schriftlich eine Senkung des Rentenfaktors mitgeteilt hat; hier sollten
insbesondere  Unterlagen  aus  den  Folgejahren  durchgesehen  wer-
den.
Drittens,  ob  eine  Klausel  in  den  Versicherungsbedingungen  enthal-
ten  ist,  die  dem  Versicherer  das  Recht  einräumt,  den  Rentenfaktor
einseitig  anzupassen,  ohne  zugleich  eine  Pflicht  zur  späteren  Wie-
deranhebung festzulegen.

Wenn alle drei Fragen mit Ja beantwortet werden können, dürfte das Ur-
teil grundsätzlich auf den jeweiligen Vertrag anwendbar sein und ein An-
spruch  auf  Neuberechnung  sowie  gegebenenfalls  Nachzahlung  bereits
gekürzter Renten bestehen.

Kontobetrug: Banken lassen Betroffene immer
wieder im Stich

Wer Opfer von Kontobetrug wird, bleibt immer wieder auf dem Schaden

7



Mai 2026

sitzen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung eines Verbraucheraufrufs des
Verbraucherzentrale  Bundesverbands  (vzbv).  Banken  und  Zahlungs-
diensteanbieter werfen Betroffenen mitunter pauschal grobe Fahrlässig-
keit vor und verweigern dadurch die gesetzlich vorgesehene Erstattung
nicht  autorisierter  Zahlungen.  Die  Verbraucherzentrale  fordert,  dass
Verbraucher:innen wirksam vor  den Folgen von Kontobetrug  geschützt
werden und die gesetzliche Rückerstattungspflicht wirksam zur Anwen-
dung kommt.

»Zahlungsdienstleister  müssen  erstatten,  wenn  Verbraucherinnen  und
Verbraucher  eine  Zahlung  nicht  autorisiert  haben.  Dennoch  schieben
viele  Banken die  Verantwortung auf  ihre  Kundschaft  ab«,  sagt  Ramona
Pop,  Vorständin des vzbv.  Viele Betroffene seien bereits  durch den Be-
trugsfall  belastet  und würden zusätzlich  mit  dem Vorwurf  konfrontiert,
grob  fahrlässig  gehandelt  zu  haben.  »Verbraucherinnen  und  Verbrau-
cher brauchen einen Zahlungsverkehr, der fair, transparent und rechts-
sicher funktioniert. Der Gesetzgeber muss jetzt handeln, damit aus dem
gesetzlichen Anspruch auf Erstattung auch echte Praxis wird.«

Banken nutzen systematische Abwehrmuster

Die Auswertung der gemeldeten Verbraucherfälle zeigt, dass Banken im-
mer wieder bestimmte Taktiken nutzen, wenn sie ihren Kund:innen gro-
be Fahrlässigkeit vorwerfen. Diese zielen aus Sicht der Verbraucherzen-
trale dahin,

Verbraucher:innen durch den Versand von Standardschreiben oder
eine langsame Fallbearbeitung hinzuhalten,
die  konkreten  Fallkonstellationen  unzureichend  zu  würdigen  oder
Beweise durch falsche Schlussfolgerungen zu konstruieren,
ihren Pflichten hinsichtlich eines Nachweises der Autorisierung oder
der Erstattung der Schadenssummen unzureichend nachzukommen.

»Betrug  ist  für  Verbraucherinnen und Verbraucher  nicht  zuverlässig  zu
erkennen oder  in  vielen  Fällen  von echtem Anbieterverhalten  kaum zu
unterscheiden«,  sagt  Pop.  »Der  Vorwurf  der  groben  Fahrlässigkeit  ver-
hindert  immer  wieder,  dass  Verbraucherinnen  und  Verbraucher  zu  ih-
rem Recht kommen.«

Verbraucherzentrale fordert Durchsetzung der Rückerstattungspflicht

Damit  Verbraucher:innen  im  Betrugsfall  nicht  länger  benachteiligt  wer-
den und die gesetzliche Rückerstattungspflicht wirksam zur Anwendung
kommt, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband:

Aufrechnungsverbot:  Direkt  erstatten,  da-

nn prüfen. Nach der Rückerstattung der nicht-autorisierten Zahlung
müssten sich Zahlungsdienstleister dann, wenn sie grobe Fahrlässig-
keit  auf  Seiten des Zahlers  vermuten,  um eine Geltendmachung ih-
res Anspruchs auf Schadenersatz kümmern.
Klarstellung  Einzelfallprüfung:  Der  Gesetzgeber  sollte  klarstellen,
dass  Anbieter  von  Verbraucher:innen  als  betrügerisch  gemeldete
Zahlungen  genau  prüfen  und  den  Vorwurf  an  Verbraucher:innen,
grob fahrlässig gehandelt zu haben, genau begründen müssen.
Präzisierung  Nachweispflichten:  Der  Gesetzgeber  sollte  die  Nach-
weispflichten  für  Zahlungsdienstleister  präzisieren.  Zahlungsdienst-
leister  sollten  bei  betrügerischen  Zahlungen  alle  für  die  Auslösung
und Durchführung relevanten Informationen Verbraucher:innen be-
reitstellen.

Hintergrund

Phishing-Nachrichten, betrügerische Internetseiten, Anrufe mit falschen
Identitäten: Allein im Jahr 2025 summierten sich die finanziellen Verluste
durch  Betrug  auf  10,6  Milliarden  Euro.  Die  Beschwerdezahlen  bei  den
Verbraucherzentralen  zu  Cyberkriminalität  im  Zusammenhang  mit  Fi-
nanzdienstleistungen  sind  in  den  Jahren  2024  zu  2025  um  25  Prozent
gestiegen.  Verbraucher:innen in Deutschland mussten 2024 laut  einem
Bericht  der  Europäischen  Bankenaufsichtsbehörde  und  Europäischen
Zentralbank  überwiegend  (bis  zu  89  Prozent)  den  durch  Zahlungskon-
ten-Betrug  entstandenen Schaden selbst  tragen.  Beim Versuch,  die  ge-
stohlenen  Gelder  zurück  oder  erstattet  zu  bekommen,  werfen  Banken
und Sparkassen den Betroffenen immer wieder vor, grob fahrlässig ge-
handelt zu haben und verweigern eine Erstattung.

vzbv, Meldung vom 21.04.2026
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Immobilien-
besitzer

Grundsteuer: Ohne Mitwirkung kein Erfolg

Das  Finanzgericht  (FG)  Baden-Württemberg  hat  eine  Aussetzung  der
Vollziehung  der  Bescheide  wegen  Grundsteuerwert  und  wegen  Grund-
steuermessbetrag abgelehnt.  Es reiche für eine Aussetzung der Vollzie-
hung  nicht  aus,  lediglich  mitzuteilen,  das  Landesgrundsteuergesetz  sei
verfassungswidrig. Vielmehr müsse auch ein besonderes Aussetzungsin-
teresse dargelegt werden. Das sei in den beiden entschiedenen Verfah-
ren  nicht  geschehen.  Im  Verfahren  2  V  442/25  wurde  jedoch  während
des gerichtlichen Verfahrens der Grundsteuermessbetrag gemindert.

In  beiden  Verfahren  hatten  die  Eigentümer  von  Grundstücken  keine
Steuererklärungen  beim  Finanzamt  eingereicht.  Das  jeweils  zuständige
Finanzamt  stellte  den  Grundsteuerwert  und  den  Grundsteuermessbe-
trag  von  Amts  wegen  fest.  Die  Steuerpflichtigen  legten  Einspruch  ein.
Das  Finanzamt  lehnte  die  Anträge  auf  Aussetzung  der  Vollziehung  ab.
Die Steuerpflichtigen beantragten bei Gericht die Aussetzung der Vollzie-
hung.

Im Verfahren mit dem Aktenzeichen 2 V 442/25 reagierte die Antragstel-
lerin und Eigentümerin zweier Grundstücke auf Fragen des Gerichts. Sie
teilte mit, dass die Grundstücke überwiegend zu Wohnzwecken genutzt
werden.  Diese  Mitteilung  wurde  als  Antrag  auf  eine  Steuerermäßigung
ausgelegt  und  führte  dazu,  dass  das  Finanzamt  die  Bescheide  wegen
Grundsteuermessbetrag  zugunsten  der  Steuerpflichtigen  im  Ergebnis
um 30 Prozent gemindert hat. Der Rechtsstreit erledigte sich in diesem
Verfahren  dadurch  nicht.  Die  Antragstellerin  äußerte  weiterhin  verfas-
sungsrechtliche Zweifel.

In beiden Verfahren entschied das FG, dass die Antragsteller die Kosten
des Verfahrens zu tragen haben.

Hintergrund:  Ist  ein  Grundstück bebaut,  können Steuerpflichtige in  der
Steuererklärung  eine  Ermäßigung  beantragen.  Dann  wird  im  Bescheid
wegen Grundsteuermessbetrag die Messzahl mit 0,91 von 1000 anstatt
mit  1,3  von  1000  angesetzt.  Dies  führt  grundsätzlich  zu  einem  um  30
Prozent  geringeren  Grundsteuermessbetrag.  Solch  ein  Antrag  kann
auch noch im gerichtlichen Verfahren gestellt werden und zu einer Min-
derung der Grundsteuerlast führen. Häufig erledigt sich dadurch das ge-
richtliche Verfahren. Die Steuerpflichtigen haben jedoch in diesen Fällen
grundsätzlich die Kosten des Verfahrens zu tragen. Denn auch bei einem
(Teil-)Erfolg  können  einem  Steuerpflichtigen  Kosten  auferlegt  werden,
wenn die Änderung zu seinen Gunsten auf Tatsachen beruht, die früher
geltend gemacht werden hätten können und sollen (vgl. § 137 Finanzge-
richtsordnung).

Finanzgericht  Baden-Württemberg,  PM vom 09.12.2025 zu Beschlüssen
vom 23.07.2025, 2 V 442/25 und vom 18.07.2025, 2 V 440/25

Verkauf einer vermieteten Immobilie: Datenschutz
der Mieter gestärkt

Das  Pfälzische  Oberlandesgericht  (OLG)  Zweibrücken  hat  den  Daten-
schutz der Mieter gestärkt, wenn der Vermieter die Immobilie verkauft.
In einem solchen Fall  müsse der Makler Auskunft  darüber erteilen,  wie
er mit  personenbezogenen Daten der Mieter und mit  gefertigten Licht-
bildern von den Innenräumen der Immobilie in Hinblick auf Datenspei-
cherung  und  Vervielfältigung  umgegangen  ist.  Sind  die  Lichtbilder  von
den  Innenräumen  der  Immobilie  einvernehmlich  mit  den  Mietern  ent-
standen,  hätten  diese  jedoch  keinen  Anspruch  auf  Zahlung  eines
Schmerzensgeldes, hält das OLG gleichzeitig fest.

Die  Mieter  bewohnen  eine  Doppelhaushälfte,  die  der  Eigentümer  ver-
kaufen möchte.  Hierzu beauftragte  letzterer  einen Makler.  In  einem zu
diesem  Zweck  mit  den  Mietern  abgesprochenen  Termin,  bei  dem  die
Mieter auch anwesend waren, fertigten Mitarbeiter des Maklers Lichtbil-
der von den Innenräumen der Immobilie; Personen waren darauf nicht
zu  sehen.  Die  Lichtbilder  wurden  dann  unter  einer  Verkaufsanzeige  in
einem  Immobilienverkaufsportal  veröffentlicht  und  in  einem  ausge-
druckten Exposé verwendet.

Nach Veröffentlichung der Verkaufsanzeige und der Übergabe des Expo-
sés an Kaufinteressenten wurden die Mieter von weiteren Personen auf
die Fotos angesprochen. Die Mieter fühlten sich "demaskiert" und entwi-
ckelten  ein  diffuses  Gefühl  des  "Beobachtetseins".  Sie  begehrten  des-
halb vom Makler  verschiedene Auskünfte sowie Schadensersatz  wegen
eines behaupteten Datenschutzverstoßes. Während des Gerichtsverfah-
rens  teilte  der  Makler  mit,  dass  er  alle  gefertigten  Lichtbilder  gelöscht
und auch keine weiteren Kopien gefertigt habe.

Das  OLG  hat  die  vollständige  Klageabweisung  durch  das  Landgericht
Frankenthal teilweise abgeändert und den Mietern zum Teil recht gege-
ben. Der Makler sei verpflichtet, auch Auskunft darüber zu erteilen, wie
er  mit  den  personenbezogenen  Daten  der  Mieter  im  weitesten  Sinne
umgegangen  ist,  zum  Beispiel  welche  Daten  erhoben  wurden,  woher
diese stammen, wie lange diese gespeichert werden, ob damit ein Profil
angelegt  wurde,  ob  und  wie  diese  automatisch  mit  künstlicher  Intelli-
genz  verarbeitet  wurden  und  so  weiter.  Weiter  müsse  der  Makler  den
Mietern kostenfrei eine Kopie des gegebenenfalls gespeicherten Daten-
satzes zur Verfügung stellen.

Im konkreten Fall hätten die Mieter dagegen in Bezug auf die gefertigten

9



Mai 2026

Lichtbilder  keinen  Anspruch  mehr  auf  Auskunft,  da  bereits  mitgeteilt
worden sei,  dass  alle  Lichtbilder  gelöscht  und keine  Kopien angefertigt
worden seien.  Denn ob die Auskunft bereits erteilt  sei,  hänge nicht da-
von ab, ob die erteilte Auskunft richtig oder vollständig sei, so das OLG.
Vielmehr  hänge  dies  nur  davon  ab,  ob  der  Auskunftsgeber  den  Willen
habe, die Auskunft richtig und vollständig zu erteilen.

Weiter  müssten  keine  Nachweise  zur  erteilten  Auskunft  vorgelegt  wer-
den.  Auch  müsse  der  Makler  den  Mietern  im  konkreten  Fall  kein
Schmerzensgeld zahlen. Die Mieter hätten der Verwendung der Lichtbil-
der zum Zweck des Verkaufs der Immobilie stillschweigend zugestimmt,
indem sie die Mitarbeiter des Maklers die Lichtbilder haben fertigen las-
sen. Hierin und in die damit notwendigerweise verbundene Speicherung
der digitalen Aufnahmen hätten sie damit stillschweigend eingewilligt.

Pfälzisches Oberlandesgericht  Zweibrücken,  Urteil  vom 09.12.2025,  5  U
82/24

Leerstehende Wohnung: Einkünfteerzielungsabsicht
setzt mehr als eine Wohnungsanzeige voraus

Wer  Aufwendungen  für  seine  zunächst  selbst  bewohnte,  anschließend
leer stehende und noch nicht vermietete Wohnung als vorab entstande-
ne  Werbungskosten  geltend  macht,  muss  seinen  endgültigen  Ent-
schluss, diese Wohnung zu vermieten, durch ernsthafte und nachhaltige
Vermietungsbemühungen  belegen.  Laut  Bundesfinanzhof  (BFH)  dienen
die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit der Vermietungsbemühungen als
Belege  (Beweisanzeichen)  für  die  Einkünfteerzielungsabsicht,  deren
Feststellung und Würdigung im Wesentlichen dem Finanzgericht (FG) als
Tatsacheninstanz obliegt.

Nach diesen Maßstäben habe das FG im zugrunde liegenden Fall zu dem
Ergebnis  gelangen  dürfen,  dass  die  Vermietungsbemühungen  des  Klä-
gers nicht ausgereicht haben, um von seinem unbedingten und endgül-
tigen Entschluss auszugehen, seine Wohnung zu vermieten. Es habe da-
bei  im  Wesentlichen  darauf  abgestellt,  dass  der  Kläger  seine  Vermie-
tungsbemühungen, obschon es sich um eine teure, schwer vermietbare
und schon seit  Jahren leer stehende Wohnung handelt,  abgesehen von
einer  Wohnungsbesichtigung  und  einer  Vermietungsanzeige  im  Streit-
jahr  nicht  weiter  forciert  und  auch  keinen  Makler  eingeschaltet  hatte.
Diese Würdigung ist für den BFH, wenngleich nicht zwingend, so doch je-
denfalls möglich und bindend.

Das  FG  habe  auch  alle  feststehenden  Indizien  und  auch  spätere  Um-
stände in seine Gesamtwürdigung einbezogen, fährt der BFH fort. Es ha-
be durchaus berücksichtigt, dass der Kläger in dem auf das Streitjahr fol-

genden Jahr einen Mietvertrag über die Wohnung abgeschlossen hat. Es
habe das indes in vertretbarer Würdigung der weiteren Umstände allein
auf die Bemühungen im Folgejahr zurückgeführt. Das FG habe überdies
zutreffend  auch  den  Teil  der  vom  Kläger  benannten  Mietinteressenten
unberücksichtigt gelassen, die nicht an einer Anmietung, sondern an ei-
nem Kauf der Wohnung interessiert gewesen waren.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 28.10.2008, IX R 1/07
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Angestellte

Grenzgänger-Eigenschaft gemäß DBA-Frankreich:
Nichtrückkehr zum Wohnsitz innerhalb bestimmter
Höchstgrenze unschädlich

Wer in  Deutschland arbeitet  und in  Frankreich wohnt,  verliert  seine Ei-
genschaft  als  Grenzgänger  im  Sinne  des  Doppelbesteuerungsabkom-
mens zwischen den beiden Ländern (DBA-Frankreich) nicht, wenn er, bei
einer  Beschäftigung  über  das  ganze  Kalenderjahr  hinweg,  an  bis  zu  45
Arbeitstagen entweder nicht zum Wohnsitz zurückkehrt oder außerhalb
der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist. Das hat das Finanzgericht
(FG) Saarland entschieden.

Nach Artikel 13 Absatz 5 Buchst. a DBA-Frankreich können Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit von Personen, die im Grenzgebiet eines Ver-
tragsstaates arbeiten und ihre ständige Wohnstätte, zu der sie in der Re-
gel  jeden Tag zurückkehren,  im Grenzgebiet  des anderen Vertragsstaa-
tes  haben,  abweichend  von  Artikel  13  Absatz  1  DBA-Frankreich  nur  in
diesem anderen Staat besteuert werden.

Wie  das  FG  ausführt,  verliert  ein  Arbeitnehmer  die  Grenzgänger-Eigen-
schaft nicht bereits dadurch, dass er nicht täglich von seinem Arbeitsort
im Grenzgebiet an seinen Wohnsitz zurückkehrt. Der Nichtrückkehr des
Arbeitnehmers an einem Arbeitstag sei  insoweit  unschädlich,  wenn die
Summe  der  Arbeitstage,  an  denen  es  an  einer  solchen  Rückkehr  fehlt,
eine  Höchstgrenze  nicht  überschreitet.  Diese  liege  bei  45  Arbeitstagen
(an denen der Arbeitnehmer entweder nicht zum Wohnsitz zurückkehrt
oder außerhalb der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist).

Weiter stellt das FG klar: Eintägige Dienstreisen außerhalb der Grenzzo-
ne führten nur dann zu Nichtrückkehrtagen, wenn der Arbeitnehmer an
diesen Tagen nicht zugleich innerhalb der Grenzzone gearbeitet hat. Als
Nichtrückkehrtage seien nur diejenigen Dienstreisetage zu berücksichti-
gen,  an  denen  der  Arbeitnehmer  seine  Tätigkeit  ausschließlich  außer-
halb des Grenzgebiets ausübt.

Demnach  liege  kein  Nichtrückkehrtag  vor,  wenn  der  Arbeitnehmer  vor
Beginn oder im Anschluss an die Dienstreise (am selben Tag) auch inner-
halb  des  Grenzgebiets  seine  Tätigkeit  ausübt.  Hierbei  sei  der  zeitliche
Umfang der Tätigkeit innerhalb des Grenzgebiets unerheblich; auch ein
nur  kurzzeitiges  Tätigwerden innerhalb  der  Grenzzone schließe die  Be-
handlung dieses Arbeitstags als Nichtrückkehrtag aus.

Kalendertage,  an  denen  der  Arbeitnehmer  nicht  arbeiten  müsse,  bei-
spielsweise  Urlaubs-,  Wochenend-  oder  gesetzliche  Feiertage,  werden
laut FG bei der Zählung der Nichtrückkehrtage nicht mitgezählt. Das gel-
te  zumindest  dann,  wenn es  sich  nicht  um Hin-  oder  Rückreisetage  im

Rahmen mehrtägiger Dienstreisen handele.

Finanzgericht Saarland, Urteil vom 10.04.2025, 2 K 1149/21

Ganzheitliches Gesundheitstraining für Arbeitnehmer
führt zu steuerbarem Arbeitslohn

Bietet  eine  Arbeitgeberin  ihren  Arbeitnehmern  ein  mehrwöchiges  Ge-
sundheitstraining  an,  das  vorrangig  auf  die  Stärkung  individueller  Ge-
sundheitskompetenz gerichtet  ist,  ohne dass ein Bezug zu berufsspezi-
fisch  bedingten  gesundheitlichen  Beeinträchtigungen  besteht,  so  führt
das  zu  steuerbarem Arbeitslohn.  Dies  hat  das  Finanzgericht  (FG)  Nürn-
berg entschieden.

Eine Arbeitgeberin bietet ihren aktiven Arbeitnehmern ein Gesundheits-
konzept an, das aus mehreren Modulen besteht, unter anderem aus ei-
nem  "Gesundheitstraining".  Bei  dem  "Gesundheitstraining"  handelt  es
sich  um eine  mehrwöchige  Kur  mit  dem Ziel,  dem Teilnehmer  im Rah-
men  einer  aktiven  Selbstvorsorge  durch  theoretische  und  praktische
Einheiten einen gesunden Lebensstil näherzubringen, basierend auf den
Elementen  "Bewegungsförderung",  "gesunde  Ernährung"  und  "psychi-
sche Gesundheit".

Das FG Nürnberg hat  entschieden,  dass dem "Gesundheitstraining"  Ar-
beitslohncharakter zukommt, will heißen: die Arbeitgeberin hat ihren Ar-
beitnehmern durch die Teilnahme am Gesundheitstraining steuerbaren
Arbeitslohn zugewendet.

Es handele sich bei den angebotenen Gesundheitstrainings um eine die
individuelle Gesundheitskompetenz des Arbeitnehmers stärkende Maß-
nahme  der  Arbeitgeberin  in  Form  einer  "aktiven  Selbstvorsorge"  zu  ei-
nem bewussten Umgang mit den eigenen Ressourcen. Ein Bezug zu be-
rufsspezifisch  bedingten  gesundheitlichen  Beeinträchtigungen  bestehe
nicht.

Eine  Verknüpfung  der  angebotenen  Gesundheitsmaßnahme  mit  einer
speziell  ausgeübten  Tätigkeit  des  jeweiligen  Arbeitnehmers  erfolge
nicht.  Vielmehr  stehe  die  Teilnahme  am  Gesundheitstraining  unter-
schiedslos  allen  Beschäftigen  zu,  ohne  inhaltliche  Differenzierung  nach
einzelnen Beschäftigtengruppen.

Zwar  müsse  die  "Notwendigkeit  des  Gesundheitstrainings  zur
Erhaltung/Verbesserung  der  Arbeitsfähigkeit  [...]  durch  eine  betriebs-
ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden", allerdings lasse sich aus
diesem  -  allgemeinen  gehaltenen  -  betrieblichen  Bezug  nicht  ableiten,
dass  die  für  das  Gesundheitstraining  ausgewählten  Mitarbeiter  berufs-
sp-
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ezifisch  bedingten  gesundheitlichen  Beeinträchtigungen  ausgesetzt  ge-
wesen sein müssen, so das FG.

Für  ein  ganz  überwiegend eigenbetriebliches  Interesse  der  Arbeitgebe-
rin  sprechen  laut  FG  auch  die  Ausführungen  in  der  Betriebsvereinba-
rung. Diese nenne als Ziel des "ganzheitlich geprägten" Gesundheitstrai-
nings  die  Stärkung  der  Gesundheitskompetenz  eines  jeden  Einzelnen
und die Anregung einer nachhaltig gesundheitsbewussten Lebensweise.
Schwerpunkt sei damit nicht eine Anleitung zur Veränderung der Verhal-
tensweise bei  Ausübung der betrieblichen Betätigung zur Gesundheits-
vorsorge und Gesundheitsprävention.  Vielmehr werde ein "ganzheitlich
geprägter" Ansatz verfolgt,  der nicht auf das betriebliche Zusammenar-
beiten und die betriebliche Gemeinschaft gerichtet sei.

Finanzgericht Nürnberg, Urteil vom 08.05.2025, 4 K 438/24

Freistellungsklausel im Arbeitsvertrag ist unwirksam

Eine Klausel in einem Arbeitsvertrag, nach der der Arbeitgeber einen Ar-
beitnehmer  nach  Kündigung  bis  zum  Ablauf  der  Kündigungsfrist  auto-
matisch freistellen darf,  ist  unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
sieht  den  Arbeitnehmer  durch  eine  solche  Allgemeine  Geschäftsbedin-
gung unangemessen benachteiligt.

Ein  Mann  war  seit  Anfang  2022  als  Gebietsleiter  im  Vertriebsaußen-
dienst tätig. Seine Arbeitgeberin stellte ihm einen auch privat nutzbaren
Dienstwagen  zur  Verfügung.  Die  Nutzung  konnte  widerrufen  werden,
wenn der Arbeitnehmer von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freige-
stellt wird.

Der formularmäßige Arbeitsvertrag der Parteien sieht  vor,  dass der Ar-
beitgeber berechtigt ist, den Arbeitnehmer "bei oder nach Ausspruch ei-
ner Kündigung - gleich von welcher Seite" unter Fortzahlung seiner Ver-
gütung von der Arbeit freizustellen. Nachdem der Arbeitnehmer sein Ar-
beitsverhältnis gekündigt hatte, stellte die Arbeitgeberin ihn bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist frei und forderte ihn zur Rückgabe des Dienst-
wagens auf. Der Arbeitnehmer kam dem nach.

Anschließend klagte er jedoch - zuletzt noch auf Entschädigung für den
Ausfall  der  Nutzung  des  Dienstwagens.  Er  meint,  seine  Freistellung  sei
zu Unrecht erfolgt. Die arbeitsvertragliche Klausel hierzu sei unwirksam.
Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat der Klage entsprochen.

Anders  das  BAG.  Zwar  habe  das  LAG  zutreffend  angenommen,  die  Ar-
beitgeberin habe den Kläger nicht  auf  der  Grundlage der Freistellungs-
klausel  in  seinem  Formulararbeitsvertrag  von  der  Arbeitsleistung  frei-

stellen können. Denn die Klausel benachteilige den Arbeitnehmer entge-
gen  den  Geboten  von  Treu  und  Glauben  unangemessen.  Das  -  grund-
rechtlich geschützte - Interesse eines Arbeitnehmers an einer Beschäfti-
gung bis  zur  Beendigung seines Arbeitsverhältnisses  überwiege das In-
teresse  eines  Arbeitgebers,  den  Arbeitnehmer  im  gekündigten  Arbeits-
verhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist  von seiner Pflicht zur Ar-
beitsleistung  freizustellen.  Die  Klausel  schneide  dem  Arbeitnehmer  die
Möglichkeit  ab,  ein  im  Einzelfall  gesteigertes  Beschäftigungsinteresse
geltend zu machen.

Das LAG hat aus Sicht des BAG aber nicht rechtsfehlerfrei geprüft,  ob -
ungeachtet der vertraglichen Klausel - die Arbeitgeberin deshalb befugt
war, den Gebietsleiter nach Ausspruch seiner Kündigung bis zum Ablauf
der  Kündigungsfrist  freizustellen,  weil  seiner  Beschäftigung  im  konkre-
ten Fall überwiegende schützenswerte Interessen der Arbeitgeberin ent-
gegenstanden. Da das LAG keine für diese Prüfung ausreichenden Fest-
stellungen getroffen hat, hat das BAG die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung zurückverwiesen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25.03.2026, 5 AZR 108/25
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Familie und
Kinder

Kind verweigert Umgang mit einem Elternteil:
Rückschluss auf negative Beeinflussung durch
anderen Elternteil unzulässig

Verweigert  ein  Kind  den  Umgang  mit  einem  Elternteil,  darf  das  nicht
pauschal  darauf  zurückgeführt  werden,  dass  das  Elternteil,  beim  dem
das Kind wohnt, das Kind manipuliert. Das stellt das Oberlandesgericht
(OLG) Frankfurt am Main klar.

Ein elfjähriger Junge hatte sich nach der Trennung der Eltern vom Vater
abgewandt und zunehmend Umgänge mit ihm verweigert. Die fünfjähri-
ge  Schwester  besuchte  ihren  Vater  regelmäßig.  Die  im  Sorgerechtsver-
fahren  eingesetzte  Sachverständige  hatte  sich  für  einen  Umzug  beider
Kinder  zum Vater  ausgesprochen,  obwohl  der  Junge kontinuierlich  den
Wunsch nach einem Verbleib bei seiner Mutter geäußert hatte.

Die  Sachverständige  hatte  der  Mutter  eine  bindungsfeindliche  Haltung
attestiert,  ohne  das  konkrete  Anhaltspunkte  dafür  vorlagen,  dass  sie
den Sohn dahingehend aktiv beeinflusst hätte.  Vielmehr hatte die Mut-
ter  begleitete  Vater-Sohn-Umgänge  unstreitig  gefördert.  Aus  der  ange-
nommenen  Beeinflussung  des  Sohnes  durch  die  Mutter  schloss  die
Sachverständige, dass die Mutter nur bedingt erziehungsfähig sei - und
hielt eine Umsiedlung des Sohnes zum Vater für kindeswohldienlich.

Der mittlerweile fast 13-jährige Sohn hatte im Verfahren mitgeteilt, dass
er  sich  Kontakte  beim Vater  erst  wieder  vorstellen  könne,  wenn dieser
nicht mehr auf einen Umzug zu ihm bestehen würde.

Das OLG hat dem Wunsch der Kinder entsprechend den Aufenthalt bei
der Mutter festgelegt und ihr die elterliche Sorge allein übertragen. Eine
gemeinsame Ausübung der elterlichen Sorge sei angesichts des eskalier-
ten  Elternkonflikts  nicht  mehr  denkbar.  Die  Sachverständige  habe  ein-
seitig  das  aus  der  Perspektive  des  Sohnes  nachvollziehbar  negativ  be-
wertete  Verhalten  des  Vaters  nicht  mit  in  ihre  Erwägungen  aufgenom-
men.

Der für die - vom Bundesverfassungsgericht als pseudowissenschaftlich
angesehene  -  These  eines  so  genannten  Parental  Alienation  Syndrome
übliche Zirkelschluss,  der eine Umgangsverweigerung auf eine manipu-
lative Beeinflussung durch die Mutter zurückführe, ohne weitere Fakto-
ren  für  die  Verweigerung  miteinzubeziehen,  tauge  nicht  als  Grundlage
für  eine  Sorgerechtsentscheidung.  Die  empfohlene  Intervention  werde
dem komplexen  Geschehen  einer  Umgangsverweigerung  nicht  gerecht
und würde zu einer kindeswohlschädlichen Missachtung des zu beach-
tenden Willens des Kindes führen.

Auch der  Vater  trage Verantwortung für  die  noch Jahre  nach der  Tren-
nung hochstrittige  Familiensituation,  so das  OLG.  So habe er  unter  an-
derem  der  Mutter  ständig  Verletzungen  der  Gesundheitssorge  vorge-
worfen und so teilweise notwendige ärztliche Behandlungen erschwert.
Zudem habe er bei der Hausratsteilung Möbel und Spielzeug der Kinder
herausverlangt.  Außerdem  habe  er  die  Mutter  wegen  eines  mutmaßli-
chen  Dienstvergehens  bei  ihrem  Arbeitgeber  angeschwärzt  und  den
neuen Lebensgefährten der Mutter wegen Kindesmissbrauch angezeigt.
Die  Staatsanwaltschaft  habe  das  Ermittlungsverfahren  eingestellt,  weil
auf den vom Vater vorgelegten Audiodateien zu hören gewesen, dass er
das  betroffene  Mädchen  suggestiv  wiederholt  zu  Angaben  zum  ver-
meintlichen Missbrauch bringen wollte.

Oberlandesgericht  Frankfurt  am Main,  Beschluss vom 05.01.2026,  7  UF
88/25, unanfechtbar

Kita-Kind ohne Masernschutz-Nachweis muss zu
Hause bleiben

Das  Verwaltungsgericht  (VG)  Mainz  hat  einen  Eilantrag  abgelehnt,  mit
dem sich ein nicht gegen Masern geimpftes Kind gegen ein Betretungs-
verbot für seine Kindertagesstätte wendete.

Der dreijährige Antragsteller besuchte bis zu der Anordnung des streit-
gegenständlichen Betretungsverbots eine Kindertagesstätte. Er ist nicht
gegen  Masern  geimpft.  Ob  er  eine  anderweitige  Immunität  gegen  Ma-
sern nachweisen kann, ist zwischen den Beteiligten streitig.

Gemäß §  20 Absatz  9  des Infektionsschutzgesetzes  müssen Kinder,  die
in Kindertageseinrichtungen betreut werden, einen Nachweis über ihre
Immunität  gegen  Masern  vorlegen:  Dies  kann  insbesondere  eine  Impf-
dokumentation oder ein ärztliches Zeugnis über einen Impfschutz gegen
Masern oder eine sonstige Immunität - etwa aufgrund früherer Masern-
erkrankung  -  sein.  Anderenfalls  kann  auch  ein  ärztliches  Zeugnis  dar-
über  vorgelegt  werden,  dass  eine  Impfung  aufgrund  des  Vorliegens  ei-
ner medizinischen Kontraindikation nicht möglich ist.

Hier  hatte  der  Antragsteller  zwar  ein  ärztliches  Zeugnis  vorgelegt,  wo-
nach aufgrund eines Labornachweises mit Trockenblut seine Immunität
gegen Masern nachgewiesen sei. Dieses Zeugnis ließ die zuständige Be-
hörde jedoch nicht gelten.

Zu Recht, wie das VG Mainz entschied: Ein Arzt könne die Immunität ei-
ner Person gegen Masern nur bestätigen, wenn ihm entweder ihre frü-
here Masernerkrankung bekannt sei oder wenn eine serologische Titer-
bestimmung  einen  ausreichenden  Schutz  ergeben  habe.  Ob  der  hier
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vorgelegte  Trockenblutnachweis  hierfür  geeignet  sei,  hielt  das  Gericht
für zweifelhaft, weil für einen serologischen Titernachweis üblicherweise
Blutserum - und kein Trockenblut - verwendet werde.

Diese  Frage  könne  jedoch  offenbleiben,  weil  das  hier  untersuchte  Tro-
ckenblut von einer externen Naturheilpraxis entnommen wurde und da-
mit nicht aus dem Einfluss- und Augenscheinbereich des Arztes stamme,
der  das  medizinische  Attest  ausgestellt  hatte.  Der  Arzt  könne  deshalb
nicht  bezeugen,  dass  es  sich bei  dem in  einer  anderen,  von ihm unab-
hängigen  Praxis  getesteten  (Trocken-)Blut  tatsächlich  um  das  Blut  des
Kindes handelte und dass bei der Testung keine Fehler passiert sind, die
sich  auf  die  Aussagekraft  beziehungsweise  Richtigkeit  des  Labornach-
weises ausgewirkt haben (etwa Verunreinigungen).

Das  Gericht  erachtete  das  Betretungsverbot  auch  als  verhältnismäßig,
da  es  dem  Schutz  vulnerabler  Personen  vor  einer  für  sie  gefährlichen
Masernerkrankung diene.

Verwaltungsgericht  Mainz,  Beschluss  vom  16.01.2026,  1  L  733/25.MZ,
noch nicht rechtskräftig

Bayerisches Familiengeld: Indexierung nicht mit
EU-Recht vereinbar

Die  Indexierung  des  Bayerischen  Familiengelds  nach  Maßgabe  des
Wohnmitgliedstaats  der  Kinder  verstößt  gegen  Unionsrecht.  Der  Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) rügt eine mittelbare Diskriminierung wegen
der Staatsangehörigkeit.

In Bayern haben Eltern,  die Kinder im Alter von 13 bis  36 Monaten ha-
ben,  unter  bestimmten  Voraussetzungen  Anspruch  auf  das  Bayerische
Familiengeld. Dieses beläuft sich grundsätzlich auf 250 Euro pro Monat
für  das  erste  und  für  das  zweite  Kind  und  auf  300  Euro  pro  Monat  ab
dem  dritten  Kind.  Das  Familiengeld  dient  nicht  der  Existenzsicherung,
sondern  soll  den  Eltern  den  erforderlichen  Gestaltungsspielraum  ver-
schaffen,  um Entscheidungen zu treffen,  die  sie  in  Bezug auf  die  Erzie-
hung und Bildung ihrer Kinder für angemessen halten.

Arbeitnehmer, deren Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in bestimm-
ten Mitgliedstaaten haben, erhalten jedoch einen geringeren Betrag als
Arbeitnehmer,  deren  Kinder  in  Deutschland  oder  in  anderen  Mitglied-
staaten  wohnen.  So  betrug  das  Familiengeld  für  Kinder,  die  in  Estland,
Griechenland,  Kroatien,  Lettland,  Litauen,  Malta,  Polen,  Portugal,  der
Slowakei,  der  Tschechischen  Republik,  Ungarn  oder  Zypern  leben,  nur
187,50 (beziehungsweise 225) Euro. Für in Bulgarien oder Rumänien le-
bende Kinder belief es sich auf lediglich 125 (beziehungsweise 150) Eu-

ro.

Die  Europäische  Kommission  hält  diese  Indexierung  für  unionsrechts-
widrig. Der EuGH gab ihrer Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland
statt.  Die  Unionsvorschriften  über  die  Koordinierung  der  Systeme  der
sozialen Sicherheit ließen es nicht zu, die Gewährung oder die Höhe von
Familienleistungen mit Pauschalcharakter, die ihrem Betrag nach von ei-
ner  individuellen  Bedarfsprüfung  unabhängig  sind,  vom  Wohnort  des
Kindes abhängig zu machen. Wanderarbeitnehmern müssten die sozial-
politischen  Maßnahmen  des  Aufnahmemitgliedstaats  unter  den  glei-
chen Bedingungen zugutekommen wie inländischen Arbeitnehmern. Sie
trügen  nämlich  mit  den  Steuern  und  Sozialabgaben,  die  sie  in  diesem
Staat  entrichten,  zur  Finanzierung  dieser  Maßnahmen  bei,  betont  der
EuGH.

Außerdem  liege  in  der  streitigen  Indexierung  eine  mittelbare  Diskrimi-
nierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Denn sie betreffe im Wesent-
lichen  Wanderarbeitnehmer,  deren  Kinder  eher  in  einem  anderen  Mit-
gliedstaat wohnen, erläutert der EuGH. Da die Zahlung des Bayerischen
Familiengelds  nicht  mit  dem  wirtschaftlichen  und  sozialen  Umfeld  der
Kinder zusammenhängt, könne diese unterschiedliche Behandlung nicht
mit dem Ziel gerechtfertigt werden, die Gleichbehandlung der Bezugsbe-
rechtigten  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen  Lebenshal-
tungskosten in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 16.04.2026, C-642/24

14



Schaufenster Steuern 

Impressum

Mandantenbrief wird vertrieben von: Wolters Kluwer Steuertipps GmbH | Sitz der Gesellschaft: Havellandstraße 14/14a, 68309 Mannheim | Geschäftsführer: Christoph Schmidt, Ste-

fan Wahle | Telefon: 0621/ 8 62 62 62, Fax: 0621/8 62 62 63, E-Mail: info@steuertipps.de | Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim: 729500 | Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE318

945 162

Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen

keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

Bilder von Jakub Zerdzicki, Sean Pollock, Jason Briscoe, Étienne Beauregard-Riverin, Annie Spratt, Jessica Rockowitz auf Unsplash

15

https://unsplash.com/de/@jakubzerdzicki?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/@seanpollock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/@jsnbrsc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/@etienne_beauregard?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/de/@jessicarockowitz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/

